
Amt 20 – Herr Stagneth         16.07.2021 
 
 
Projekt „Sanierung Hünerdorfer Straße“, Bauabschnitt 3.2 
hier: Zusammenfassung der alternativen Varianten 
 
Vorbemerkungen: 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 30.09.2020 (BV 0231-20/1) die Entwurfsplanung für die 
Bauabschnitte 1 bis 3.1 für das Projekt „Sanierung Hünerdorfer Straße“ bestätigt. 
Die Entwurfsplanung für den Bauabschnitt 3.2 (Einmündungsbereich Arneburger Straße/Hünerdorfer 
Straße) wurde zur weiteren Beratung zurückgestellt. 
 
bisherige Planung Bauabschnitt 3.2 (vom Stadtrat zurückgestellt): 
 

 
 
- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto = förderfähig  
 

 
Nachfolgend eine Zusammenfassung der im Rahmen der Sitzungen des Ausschusses für Bau, Umwelt 
und Verkehr am 05.11.2020 und am 04.02.2021 erörterten Änderungsvorschläge sowie einen 
ergänzenden Vorschlag des Planungsbüros: 
 
Variante 1 

- ergänzender Vorschlag des Planungsbüros 
- Planzeichnung mit Erläuterungen siehe Anlage 1 
- entspricht weitgehend der Entwurfsplanung, neue Einfahrt verläuft aber nicht mehr 

senkrecht 
- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto (unverändert) = förderfähig 
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Variante 2 

- Vorschlag Fraktion SPD/Die Linke 
- Planzeichnung mit Erläuterungen siehe Anlage 2.1 
- Einmündung wie im Bestand, Bordführung aber gefälliger, längere Einfädelung der Radfahrer 

in der Arneburger Straße, Wegfall von voraussichtlich zwei Stellplätzen in der Arneburger 
Straße 

- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto (unverändert) = förderfähig 
- zusätzliche (geschätzte) Baukosten außerhalb des Fördergebietes: 51.000 EUR/brutto = nicht 

förderfähig, siehe Anlage 2.2 
 
Variante 3 

- Vorschlag Fraktion SPD/Die Linke 
- Planzeichnung mit Erläuterungen siehe Anlage 3.1 
- Einmündung wie im Bestand, Bordführung aber gefälliger, mit 

Querungsmöglichkeit/Bedarfsampel 
- Bedarfsampel: verkehrsrechtliche Voraussetzungen für eine Anordnung liegen nicht vor, 

siehe Stellungnahme des Ordnungsamtes vom 04.06.2021, Anlage 3.2  
- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto (unverändert) = förderfähig 
- zusätzliche (geschätzte) Baukosten außerhalb des Fördergebietes: 17.000 EUR/brutto = nicht 

förderfähig, und: 
optional zusätzliche (geschätzte) Baukosten für Bedarfsampel außerhalb des Fördergebietes:  
35.000 EUR/brutto = nicht förderfähig, siehe Anlage 3.3 

 
Variante 4 

- Vorschlag Fraktion SPD/Die Linke 
- Planzeichnung mit Erläuterungen siehe Anlage 4.1 
- Einmündung wie im Bestand, Bordführung aber gefälliger, längere Einfädelung der Radfahrer 

in der Arneburger Straße mit separater Linksabbiegespur, Wegfall von voraussichtlich drei 
Stellplätzen in der Arneburger Straße 

- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto (unverändert) = förderfähig 
- zusätzliche (geschätzte) Baukosten außerhalb des Fördergebietes: 196.000 EUR/brutto = 

nicht förderfähig, siehe Anlage 4.2 
 
Variante 5 

- Vorschlag AfD-Fraktion 
- Planzeichnung mit Erläuterungen siehe Anlage 5.1 
- Kreisverkehr 
- geschätzte Baukosten BA 3.2: 193.760 EUR/brutto + 35.000 EUR/brutto = 228.760 

EUR/brutto = förderfähig (zusätzliche finanzielle Mittel müssen aber zur Verfügung stehen!),  
siehe Anlage 5.2 

- zusätzliche (geschätzte) Baukosten außerhalb des Fördergebietes: 235.000 EUR/brutto = 
nicht förderfähig, siehe Anlage 5.2 

 
alle vorgenannten zusätzlichen Baukosten zuzüglich Nebenkosten, geschätzt 10% der jeweiligen 
Baukosten 
 
 
gez. Stagneth 
Leiter Sachgebiet Investitionen/Liegenschaften 
 



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 1 - geänderte Lage der Einmündung (VP)

M 1 : 500  21.12.2020  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 1 zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 2 - vorgezogene Führung Radverkehr auf Straße

M 1 : 500  21.12.2020  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 2.1zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 2 - vorgezogene Führung Radverkehr auf Straße

M 1 : 500  13.07.2021  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 2.2 zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 3 - Herstellen einer Querungsstelle / LSA

M 1 : 500  16.12.2020  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 3.1zur Zusammenfassung vom 16.07.2021
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StagnethT

Betreff: WG: BV Hünerdorfer Straße - Einmdg. auf Arneburger Straße, Varianten

Von: Classe  
Gesendet: Freitag, 4. Juni 2021 08:16 
An: StagnethT 
Cc: Bertkau 
Betreff: AW: BV Hünerdorfer Straße - Einmdg. auf Arneburger Straße, Varianten 
 
 
hier die Stellungnahme von Amt 32: 
 
Die Aufgabenstellung ist die Prüfung, ob an der in Planvariante 3 eingezeichneten Stelle die Errichtung 
einer Bedarfsampel verkehrsrechtlich zulässig ist. 
 
Diese verkehrsrechtliche Zulässigkeit richtet sich insbesondere nach der Richtlinie für Lichtsignalanlagen 
(RiLSA) sowie der Richtlinie für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ) 
 
Gemäß Punkt 2.3 R-FGÜ setzt die Anordnung eines Überwegs voraus, dass der Fußgänger-Querverkehr 
im Bereich der Überquerungsstelle hinreichend gebündelt auftritt. 
Eine Tabelle bietet dazu die entsprechenden Richtwerte. 
 
Eine im April 2021 durchgeführte Messung ergab Werte von etwa 400 Fahrzeugen pro Stunde 
(Maximalwert). 
Bei diesen Fahrzeugzahlen wäre nach den Richtlinien ein Überweg möglich, soweit gleichzeitig die 
notwendigen Fußgängerquerungszahlen (50 pro Stunde) erreicht werden. 
 
Am 02.06.2021 wurde daher eine Zählung des die Arneburger Straße (Umkreis von 50 m des geplanten 
Standortes) querenden Fußgängerverkehrs durchgeführt (zwischen 06.45 und 18.00 Uhr). 
 
Auch in der stärksten Stunde wurden lediglich 47 Querungen gezählt. Die „nächststärkste“ Stunde folgt 
dann mit deutlichem Abstand (23 Querungen). 
 
Seitens Amt 32 wird daher festgestellt, dass die verkehrsrechtlichen Voraussetzungen für die Anordnung 
einer Bedarfsampel nicht vorliegen. 
 
Die R-FGÜ empfiehlt in einem solchen Fall, die Errichtung von baulichen Querungshilfen zu prüfen (soweit 
dies bei den geringen Querungszahlen überhaupt erforderlich erscheint). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Michael Classe 
Sachgebietsleiter 
Allgemeine Gefahrenabwehr 
 
Tel.: +49 39322 93259 
Fax: +49 39322 93210 
____________________________________________ 
 
Stadt Tangermünde                
Lange Straße 61 
39590 Tangermünde 
 

Stagneth
Text Box
Anlage 3.2 zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 3 - Herstellen einer Querungsstelle / LSA

M 1 : 500  13.07.2021  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 3.3 zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 4 - Linksabbiegestreifen

M 1 : 500  21.12.2020  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 4.1zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 4 - Linksabbiegestreifen

M 1 : 500  13.07.2021  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 4.2zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 5 - Kleiner Kreisverkehr

M 1 : 500  13.07.2021  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 5.1zur Zusammenfassung vom 16.07.2021



Vorplanung

Hünerdorfer Straße Tangermünde

Einmündung auf Arneburger Straße / Radverkehr

Variante 5 - Kleiner Kreisverkehr

M 1 : 500  13.07.2021  ISP Tangermünde, UNI

Stagneth
Text Box
Anlage 5.2zur Zusammenfassung vom 16.07.2021


